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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.02.1969 

Geschäftszahl 

0019/67 

Rechtssatz 

Hat eine Partei innerhalb der Frist eines Jahres nach Bekanntgabe der Fluchtlinie und Höhenlage um die 
Genehmigung einer Abteilung angesucht, so kann sie die gleiche bekanntgegebene Fluchtlinie und Höhenlage 
auch für ein Bauansuchen so lange - ohne zeitliche Begrenzung - verwenden, als nicht über das 
Abteilungsansuchen entschieden worden ist (überholt durch VS E 6.7.1982 2723, 2725, 2727/79). 

Beachte 

Abgegangen hievon mit verstärktem Senat (demonstrative Auflistung): 

2723/79 E VS 6. Juli 1982 VwSlg 10792 A/1982 RS 1; 

(RIS: abwh) 


